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Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitarbeit 
im Bereich der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts (TV ATZ LSA)  

 
 

vom ............. 
 
 
 
 
 
Zwischen 
 
 
 
dem Land Sachsen-Anhalt, 
vertreten durch den Minister der Finanzen      
          einerseits 
 
 
 
 
und  
 
 
 
 
dbb tarifunion, 
vertreten durch den Vorstand 
          andererseits 
 
 
 
 
 
wird vereinbart: 
 
 
 
 

Präambel 
 
Ausgehend von der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder 
vom 10. März 2011 ist im Rahmen der Vorgaben des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom  
23. Juli 1996 in der jeweils geltenden Fassung die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein 
Altersteilzeitarbeitsverhältnis möglich. 
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§ 1 

Geltungsbereich 
 
Dieser Tarifvertrag gilt für die Beschäftigten der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts, die 
unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 
fallen. 
 
Protokollerklärungen: 
 
1.  Die in diesem Tarifvertrag verwendete Personen- und Funktionsbezeichnung umfasst 

männliche und weibliche Beschäftigte gleichermaßen. 
 
2.  Dieser Tarifvertrag gilt nur für die Beschäftigten der unmittelbaren Landesverwaltung. 
 
 

§ 2 
Voraussetzungen der Altersteilzeitarbeit 

 
(1) Der Arbeitgeber kann mit Beschäftigten, die 

 
a) das 55. Lebensjahr vollendet und 
 
b) innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 

Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch gestanden haben, 
 

die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis auf der Grund-
lage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vereinbaren; das Altersteilzeitarbeitsverhältnis 
muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch sein. 

 
(2) Beschäftigte, die das 60. Lebensjahr vollendet haben und die Voraussetzung nach Abs. 1 

Buchst. b) erfüllen, haben Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhält-
nisses. Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber drei Monate vor dem geplanten Beginn des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses über die Geltendmachung des Anspruchs zu informie-
ren, von dem Fristerfordernis kann einvernehmlich abgewichen werden. 

 
(3) Der Arbeitgeber kann die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ablehnen, 

soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe entgegenstehen. 
 
(4) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis soll mindestens für die Dauer von zwei Jahren verein-

bart werden. Es muss vor dem 1. Januar 2017 beginnen. Das Altersteilzeitarbeitsverhält-
nis muss sich auf die Zeit erstrecken, bis eine Rente wegen Alters beansprucht werden 
kann.  

 
 

§ 3 
Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit 

 
(1) Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeitsverhältnis-

ses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit.  
 

Als bisherige wöchentliche Arbeitszeit ist die wöchentliche Arbeitszeit zugrunde zu legen, 
die mit dem Beschäftigten vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war. 
Zugrunde zu legen ist höchstens die Arbeitszeit, die im Durchschnitt der letzten 24 Mona-
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te vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war. Bei der Ermittlung der 
durchschnittlichen Arbeitszeit nach Satz 2 dieses Unterabsatzes bleiben Arbeitszeiten, 
die die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten haben, außer Be-
tracht. Die ermittelte durchschnittliche Arbeitszeit kann auf die nächste volle Stunde ge-
rundet werden. 

 
Protokollerklärungen zu Absatz 1: 
 
1. Für die unter den Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen der Personenkraftwagen-

fahrer der Länder (Pkw-Fahrer-TV-L) fallenden Kraftfahrer gilt für die Anwendung die-
ses Tarifvertrages die den Pauschalgruppen zugrundeliegende Arbeitszeit als regel-
mäßige Arbeitszeit. 

 
2. Für Beschäftigte mit verlängerter regelmäßiger Arbeitszeit gilt für die Anwendung die-

ses Tarifvertrages die dienstplanmäßig zu leistende Arbeitszeit als regelmäßige Ar-
beitszeit.  

 
(2) Die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leistende Arbeit 

kann so verteilt werden, dass sie 
 

a) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und der Beschäftig-
te anschließend von der Arbeit unter Fortzahlung der Leistungen nach Maßgabe der 
§§ 4 und 5 freigestellt wird (Blockmodell) oder 

 
b) durchgehend geleistet wird (Teilzeitmodell). 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
 
Für Beschäftigte mit verlängerter regelmäßiger Arbeitszeit und für Kraftfahrer im Sinne 
des Pkw-Fahrer-TV-L ist Altersteilzeitarbeit nur im Blockmodell möglich. 

 
(3) Der Beschäftigte kann vom Arbeitgeber verlangen, dass sein Wunsch nach einer be-

stimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung erör-
tert wird. 

 
 

§ 4 
Höhe des Entgelts  

 
(1) Der Beschäftigte erhält während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 

das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der sich für entspre-
chende Teilzeitbeschäftigte nach § 24 Absatz 2 TV-L ergebenden Beträge mit der Maß-
gabe, dass die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile (§ 21 Satz 2 TV-
L), Wechselschicht- und Schichtzulagen entsprechend dem Umfang der tatsächlich ge-
leisteten Tätigkeit berücksichtigt werden.  

 
Protokollerklärung zu Absatz 1: 

 
Die im Blockmodell über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleisteten Ar-
beitsstunden gelten bei Vorliegen der übrigen tariflichen Voraussetzungen als Überstun-
den. 
 

(2) Als Entgelt im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Einmalzahlungen (z.B. Jahressonder-
zahlung) und vermögenswirksame Leistungen. Der § 20 TV-L bleibt unberührt.  
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§ 5 
Aufstockungsleistungen 

 
(1) Das dem Beschäftigten nach § 4 zustehende Entgelt zuzüglich des darauf entfallenden 

sozialversicherungspflichtigen Teils der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage zur Zu-
satzversorgungseinrichtung (Regelarbeitsentgelt) wird um 20 v. H. dieses Entgelts auf-
gestockt (Aufstockungsbetrag). Bei der Berechnung des Aufstockungsbetrages bleiben 
steuerfreie Entgeltbestandteile, Entgelte für Mehrarbeits- und Überstunden, Bereit-
schaftsdienste und Rufbereitschaft unberücksichtigt; diese werden, soweit sie nicht unter 
Absatz 2 Unterabs. 2 und 3 fallen, neben dem Aufstockungsbetrag gezahlt.  

 
(2) Der Aufstockungsbetrag muss so hoch sein, dass der Beschäftigte 83 v. H. des Nettobe-

trages des bisherigen Entgelts erhält. Als bisheriges Entgelt ist anzusetzen, das gesam-
te, dem Grunde nach beitragspflichtige Entgelt, das der Beschäftigte für eine Arbeitsleis-
tung bei bisheriger wöchentlicher Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Unterabs. 2) zu beanspruchen 
hätte; der sozialversicherungspflichtige Teil der vom Arbeitgeber zu tragenden Umlage 
zur Zusatzversorgung bleibt unberücksichtigt. 
 
Dem bisherigen Arbeitsentgelt nach Unterabs. 1 Satz 2 zuzurechnen sind Entgelte für 
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft – letztere jedoch ohne Entgelte für angefallene 
Arbeit einschließlich einer etwaigen Wegezeit -, die ohne Reduzierung der Arbeitszeit 
zugestanden hätten; in diesen Fällen sind die tatsächlich zustehenden Entgelte abwei-
chend von Abs. 1 Satz 2 letzter Halbsatz in die Berechnung des aufzustockenden Netto-
betrages einzubeziehen. 
 
Haben dem Beschäftigten, der die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell ableistet, seit min-
destens zwei Jahren vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ununterbrochen 
Pauschalen für Überstunden zugestanden, werden diese der Bemessungsgrundlage 
nach Unterabsatz 1 Satz 2 in der Höhe zugerechnet, die ohne die Reduzierung der Ar-
beitszeit maßgebend gewesen wären; in diesem Fall sind in der Arbeitsphase die tat-
sächlich zustehenden Pauschalen abweichend von Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz in 
die Berechnung des aufzustockenden Nettobetrages einzubeziehen.  
 
Bei Kraftfahrern, die unter den Pkw-Fahrer-TV-L fallen, ist als bisheriges Arbeitsentgelt 
im Sinne des Unterabs. 1 Satz 2 in der Freistellungsphase das Entgelt aus der Pau-
schalgruppe anzusetzen, die mindestens während der Hälfte der Dauer der Arbeitsphase 
maßgebend war. 
 
Für Beschäftigte mit verlängerter regelmäßiger Arbeitszeit ist als bisheriges Arbeitsent-
gelt im Sinne des Unterabs. 1 Satz 2 in der Freistellungsphase das Entgelt aus derjeni-
gen Stundenzahl anzusetzen, die während der Arbeitsphase, längstens während der letz-
ten 48 Kalendermonate, als dienstplanmäßige Arbeitszeit durchschnittlich geleistet wur-
de. 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 
 
Beim Blockmodell können in der Freistellungsphase die in die Bemessungsgrundlage 
nach Abs. 2 eingehenden, nicht regelmäßig zustehenden Entgeltbestandteile (z.B. Er-
schwerniszuschläge) mit dem für die Arbeitsphase errechneten Durchschnittsbetrag an-
gesetzt werden; dabei werden Krankheits- und Urlaubszeiten nicht berücksichtigt. Allge-
meine Entgelterhöhungen sind zu berücksichtigen, soweit die zugrunde liegenden Ent-
geltbestandteile ebenfalls an allgemeinen Entgelterhöhungen teilnehmen. 
 

(3) Für die Berechnung des Nettobetrages nach Abs. 2 sind diejenigen gesetzlichen Abzüge 
anzusetzen, die bei Arbeitnehmern gewöhnlich anfallen (Freibeträge und sonstige indivi-
duelle Merkmale bleiben unberücksichtigt).  
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(4) Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen für die nach § 4 

zustehenden Entgelte entrichtet der Arbeitgeber gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Al-
tersteilzeitgesetzes für die Beschäftigten zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung in Höhe des Beitrags, der auf 80 v. H. des Regelarbeitsentgelts für die Al-
tersteilzeitarbeit, begrenzt auf den Unterschiedsbetrag zwischen 90 v. H. der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze und dem Regelarbeitsentgelt, entfällt, höchstens bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze.  
 

(5) Ist der Beschäftigte von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
befreit, erhöht sich der Zuschuss des Arbeitgebers zu einer anderen Zukunftssicherung 
um den Betrag, den der Arbeitgeber nach Abs. 4 bei Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung zu entrichten hätte.  

 
(6) Beschäftigte, die nach der Inanspruchnahme der Altersteilzeit eine Rentenkürzung wegen 

einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente zu erwarten haben, erhalten für je 0,3 v. H. 
Rentenminderung eine Abfindung in Höhe von 5 v. H. des Tabellenentgelts und der in 
Monatsbeträgen festgelegten Zulagen, das bzw. die ihnen im letzten Monat vor dem En-
de des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zugestanden hätten, wenn sie mit der bisherigen 
wöchentlichen Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Unterabs. 2) beschäftigt gewesen wären. Die Ab-
findung wird zum Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses gezahlt. 

 
 

§ 6 
Nebentätigkeit 

 
Der Beschäftigte darf während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses keine Beschäftigungen 
oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die Geringfügigkeitsgrenze des § 8 Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch überschreiten, es sei denn, diese Beschäftigungen oder selbständi-
gen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn des Altersteilzeitar-
beitsverhältnisses ständig ausgeübt worden. Bestehende tarifliche Regelungen über Neben-
tätigkeiten bleiben unberührt.  
 

 
§ 7 

Urlaub 
 
Für Beschäftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell leisten, besteht kein Urlaubsanspruch für 
die Zeit der Freistellung von der Arbeit. Im Kalenderjahr des Übergangs von der Beschäfti-
gung zur Freistellung haben die Beschäftigten für jeden vollen Beschäftigungsmonat An-
spruch auf ein Zwölftel ihres Jahresurlaubs. 

 
 

§ 8 
Nichtbestehen bzw. Ruhen von Aufstockungsleistungen 

 
(1) In den Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht der Anspruch auf die Aufsto-

ckungsleistungen (§ 5) längstens für die Dauer der Entgeltfortzahlung (§ 22 Abs. 1 TV-L), 
der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen nach § 5 Abs. 1 und 2 darüber hinaus 
längstens bis zum Ablauf der Fristen für die Entgeltzahlung im Krankheitsfall (Entgeltfort-
zahlung und Krankengeldzuschuss). Für die Zeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung wird 
der Aufstockungsbetrag in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des nach § 5 Abs. 
1 und 2 in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufsto-
ckungsbetrages gezahlt; Einmalzahlungen bleiben unberücksichtigt.  
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(2) Ist der Beschäftigte, der die Altersteilzeitarbeit im Blockmodell ableistet, während der Ar-
beitsphase über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung (§ 22 Abs. 1 TV-L) hinaus arbeits-
unfähig erkrankt, verlängert sich die Arbeitsphase um die Hälfte des den Entgeltfortzah-
lungszeitraum übersteigenden Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang 
verkürzt sich die Freistellungsphase.  

 
(3) Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in der der Beschäf-

tigte eine unzulässige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit im Sinne des § 6 aus-
übt oder über die Altersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit oder Überstunden leistet, die den 
Umfang der Geringfügigkeitsgrenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch über-
steigen. Hat der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen mindestens 150 Tage geruht, 
erlischt er; mehrere Ruhenszeiträume werden zusammengerechnet. 
 
 

§ 9 
Ende des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung festgelegten Zeit-

punkt. 
 
(2) Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet der sonstigen tariflichen Beendigungstatbe-

stände  
 

a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, für den der Beschäftigte ei-
ne Rente wegen Alters oder, wenn er von der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens bean-
spruchen kann; dies gilt nicht für Renten, die vor dem für den Versicherten maßge-
benden Rentenalter in Anspruch genommen werden können oder 
 

b) mit Beginn des Kalendermonats, für den der Beschäftigte eine Rente wegen Alters, 
eine Knappschaftsausgleichsleistung, eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art 
oder, wenn er von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrich-
tung oder eines Versicherungsunternehmens bezieht. 

 
(3) Endet bei einem Beschäftigten, der im Rahmen der Altersteilzeit nach dem Blockmodell 

(§ 3 Abs. 2 Buchst. a) beschäftigt wird, das Arbeitsverhältnis vorzeitig, hat er Anspruch 
auf eine etwaige Differenz zwischen den nach den §§ 4  und 5 gezahlten Entgelten und 
Aufstockungsleistungen und den Entgelten für den Zeitraum seiner tatsächlichen Be-
schäftigung, die er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte. Bei Tod des Beschäftig-
ten steht dieser Anspruch seinen Erben zu. 

 
 

§ 10 
Mitwirkungspflicht 

 
(1) Der Beschäftigte hat Änderungen der ihn betreffenden Verhältnisse, die für den Anspruch 

auf Aufstockungsleistungen erheblich sind, dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber zu Unrecht gezahlte Leistungen, die die im Al-

tersteilzeitgesetz vorgesehenen Leistungen übersteigen, zu erstatten, wenn er die un-
rechtmäßige Zahlung dadurch bewirkt hat, dass er Mitwirkungspflichten nach Abs. 1 ver-
letzt hat. 
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§ 11 
Inkrafttreten, Geltungsdauer 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. April 2012 in Kraft. Vor dem 1. Januar 2010 ab
geschlossene Vereinbarungen über den Eintritt in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis bleiben 
unberührt. 

Erklärungsfrist: 

Zur Beteiligung ihrer Gremien sehen die Tarifvertragsparteien eine Erklärungsfrist bis spätes
tens 31. März 2012 vor. 

Magdeburg, .. . 

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Der Minister der Finanzen 

Für die dbb tarifunion 
Der Vorstand 
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